
S a t z u n g 
 
Präambel: Alle Regelungen in dieser Satzung und den Ordnungen des Vereins beziehen sich 
gleichermaßen auf alle Personen. Soweit im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die 
weibliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit der jeweiligen Regelung und es sollen alle Personen angesprochen werden, ohne 
eine geschlechtsspezifische Formulierung zu verwenden.  
  
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr (1) Der Verein führt den Namen Offshoreseglerinnen. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". (2) Der Verein 
hat seinen Sitz in Kiel. (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Frauen im Segelsport. Die Ziele und die 
Vereinszwecke werden insbesondere verwirklicht durch:  

a. Die Durchführung und Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen, Wettkämpfen 
(z.B. Regatten) und Trainings;  

b. Die generationsübergreifende Ausbildung, Weiterbildung und Förderung des 
seglerischen Nachwuchses;  

c. Bereitstellung einer Kommunikationsplattform zu Netzwerkzwecken;  
d. Arbeit für mehr Diversifizierung und Gleichberechtigung im Segelsport. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. (4) 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. (5) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.  
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft (1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person 
werden. Studenten/Auszubildende müssen zusätzlich einen jährlichen Nachweis über ihren Status 
erbringen. (2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er 
gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. (3) Fördermitglied kann jede volljährige natürliche 
oder juristische Person werden, die die Ziele und den Zweck des Vereins fördern und unterstützen 
möchte. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, 
dem Antragsteller im Fall einer Ablehnung Gründe mitzuteilen. In allen anderen Fällen ist der Beitritt 
zum Verein mit der Abgabe und dem Eingang des Formulars bei Vertretern des Vereinsvorstandes 
vollzogen und bedarf keiner weiteren Erklärung seitens des Vereins. 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder 
Ausschluss. (2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 
mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. (3) Ein Mitglied kann 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es a) 
schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder b) 
mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz Mahnung 
per E-Mail unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist 
Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu 
nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. (4) Der Austritt eines 
Fördermitgliedes erfolgt mit sofortiger Wirkung durch schriftliche erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Der Ausschluss eines Fördermitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund 



kann durch die Mitgliederversammlung ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise 
gegen die Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstoßen hat. ein 
Fördermitglied kann weiterhin kraft Beschlusses des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn die 
erreichbarkeit seit zwei Jahren und länger nicht mehr gegeben ist. Die Fördermitgliedschaft endet 
durch Streichung, wenn trotz zweimaliger Mahnung im Mindestabstand von zwei Wochen die 
Mitgliedsbeiträge nicht entrichtet wurden. Bei Beendigung der Fördermitgliedschaft erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder (1) Jedes ordentliche Mitglied inklusive 
Studenten/Auszubildenden hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in 
der Mitgliederversammlung. (2) Jedes ordentliche Mitglied inklusive Studenten/Auszubildenden hat 
die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge 
zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu 
unterstützen. (3) Fördermitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. Auf Mitgliederversammlungen besitzen sie das Rede- und 
Antragsrecht, jedoch kein Stimm- oder Wahlrecht. Fördermitglieder sind verpflichtet, den Verein und 
den Vereinszweck in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen und insbesondere auch in der 
Öffentlichkeit alles zu unterlassen, was Zweck, Zielen und Aufgaben des Vereins gemäß der Satzung 
zuwiderläuft oder dem Ansehen des Vereins zu Schaden geeignet ist. Weiterhin sind sie verpflichtet, 
die zu leistende Zuwendung pünktlich zu zahlen. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, dem Verein 
Änderungen ihrer Postadresse und ihrer E-Mail-Adresse umgehend mitzuteilen. Für Folgen, die sich 
daraus ergeben, dass das Mitglied dieser Pflicht nicht nachkommt, haftet das Mitglied und stellt den 
Verein von jeglicher Haftung frei. 
 
§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge (1) Jedes Mitglied hat einen im März des Geschäftsjahres 
fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. (2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und 
der Mitgliedsbeiträge wird in der Gebührenordnung festgelegt. Über die Gebührenordnung wird  
nach Vorschlag des Vorstandes in der Mitgliederversammlung abgestimmt. (3) Der Vorstand kann 
auch im Einzelfall über eine Aussetzung oder Stundung der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr 
entscheiden. (4) Der Vorstand kann in einer Mitgliederversammlung weitere Formen der 
Mitgliedschaft (z.B. passive Mitgliedschaft oder Ehrenmitglied) zur Abstimmung vorschlagen.  
(5) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer seiner 
Mitgliedschaft verpflichtet, dem Verein ein SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug der 
Mitgliedsbeiträge zu erteilen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem Aufnahmeformular. 
Der Verein zieht die Vereinsbeiträge unter Angabe seiner Gläubiger-ID und unter der 
Mandatsreferenz des Mitglieds zum Fälligkeitszeitpunkt ein. Fällt das Datum nicht auf einen 
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am darauffolgenden Arbeitstag. Kann der Bankeinzug aus 
Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und wird der Verein dadurch durch 
Bankgebühren (Rücklastschriften) belastet, sind diese Gebühren durch das Mitglied zu tragen. (6) Die 
Mitgliedschaft verlängert sich automatisch mit Beginn eines jeden weiteren Kalenderjahres. 
 
(6) Erhebung von Umlagen. Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass der 
Verein einen nicht vorhersehbaren größeren Finanzbedarf decken muss, der mit den regelmäßigen 
Beiträgen der Mitglieder nicht zu decken ist (z.B. nicht vorhersehbare Verschuldung des Vereins, 
Finanzierung eines Projektes oder größere Aufgaben). In diesem Fall kann die 
Mitgliederversammlung die Erhebung einer einmaligen Umlage von den Mitgliedern beschließen. Der 
Beschluss ist mit der 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder zu fassen. Die Höhe der Umlage, die 
das einzelne Mitglied als Einmalzahlung zu erbringen hat, darf 100% des durch das Mitglied zu 
leistenden Mitgliedsbeitrages nicht übersteigen.  



 
 
§ 7 Organe des Vereins Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  
 
§ 8 Vorstand (1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem 
Schatzmeister. (2) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. (3) Den 
Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung 
entscheidet die Mitgliederversammlung (4) Dem Vorstand können 4 Beisitzer zur Seite gestellt 
werden, z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Projekte, Sponsoring. Diese bilden den 
erweiterten Vorstand. Die Beisitzer werden durch den Vorstand für die Dauer eines Jahres gewählt.  
(5) Der erweiterte Vorstand hat im Rahmen des jeweiligen Aufgabenbereiches Sitz und Stimme in 
den Sitzungen des Vorstandes.  
 
§ 9 Aufgaben des Vorstands (1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: a) die Einberufung der Mitgliederversammlungen b) die Ausführung von 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung  c) die Verwaltung des Vereinsvermögens d) die Aufnahme 
neuer Mitglieder e) das Einberufen von Beisitzern.  f) Der Vorstand kann Beisitzer auch innerhalb 
einer Wahlperiode ein- oder abberufen. Dazu findet ein Beschluss in einer Vorstandssitzung statt.  
 
§ 10 Bestellung des Vorstands (1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlung  für die Dauer eines Jahres gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur 
Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im 
Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur 
Wahl seines Nachfolgers im Amt. (2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die 
verbleibenden Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  
 
§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands (1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die 
Sitzungen werden vom Vorstand mit einer Frist von einem Tag einberufen. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. (2) Beschlüsse können 
auch mündlich, fernmündlich, in Videokonferenz oder elektronisch gefasst werden. (3) Die 
Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren.  
 
§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die 
Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: a) Änderungen der Satzung, b) Beschluss über die 
Gebührenordnung, c) der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, d) die Wahl und die 
Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entlastung des Vorstands, f ) die Auflösung des 
Vereins,g) Beschlussfassung über eingereichte Anträge.  
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung (1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Ladung erfolgt unter Vorlage der 
Tagesordnung schriftlich per E-Mail. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. (2) Der Vorstand kann 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert und muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn mindestens ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. (3) Die 
Mitgliederversammlung kann sowohl in Präsenz als auch online stattfinden.  
 
§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung (1) Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorsitzenden des Vorstands, von seinem Stellvertreter oder von einem durch die 
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. (2) Die Mitgliederversammlung 



ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 Vereinsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist der Vorstand verpflichtet, eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. (3) Die Mitgliederversammlung 
beschließt in offener Abstimmung mit der einfachen  Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; 
zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. (4) Über den Ablauf der 
Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu erstellen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
§ 15 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands, sein Stellvertreter und der 
Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung 
keine anderen Personen beruft.  
(2) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck unter Einhaltung einer Frist 
von 2 Wochen einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
(3) Bei Auflösung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen des Vereins 
an den Hamburger Segelclub e.V. der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 
 
§ 16  Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern personenbezogene Daten, die ausschließlich für 
die Mitglieder- und Beitragsverwaltung benötigt werden. Eine Übermittlung dieser Daten an Dritte 
(z.B. Fachverbände) erfolgt nur, wenn dies rechtlich erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der 
Datenschutzrichtlinie des Vereins, die mit dem Aufnahmeantrag akzeptiert wird. 
 
 
 
Unterschriften der Gründungsmitglieder an der Mitgliederversammlung am 22.09.2025 
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